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Die Antwort wurde namens der Bundesregierung mit Schreiben des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie vom
22. April 2009 übermittelt.
Die Drucksache enthält zusätzlich – in kleinerer Schrifttype – den Fragetext.

Antwort
der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Lutz Heilmann, Ulla Lötzer, Dr. Gesine
Lötzsch, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE.
– Drucksache 16/12614 –

Wirksamkeit der Abwrackprämie

Vo r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Die Umweltprämie, meist als Abwrackprämie bezeichnet, wurde als Teil des
Gesetzes zur Sicherung von Beschäftigung und Stabilität in Deutschland als
„Beitrag zur Stärkung der Pkw-Nachfrage“ eingeführt – so die Erläuterung
des Wirtschaftsplanes. Bedingung ist, dass „ein mindestens neun Jahre altes
Altfahrzeug […] verschrottet und gleichzeitig ein umweltfreundlicher Neu-
oder Jahreswagen mit Abgasnorm EURO 4 oder höher gekauft und zugelassen
wird“.

Ob die Umwelt- oder Abwrackprämie tatsächlich positive umweltpolitische
Effekte hat, ist umstritten. Dies hängt insbesondere davon ab, ob Autos mit
hohem Spritverbrauch durch sparsame Autos ersetzt wurden bzw. werden, und
welche Abgasnorm die neu angeschafften Fahrzeuge einhalten.

1. Für den Kauf welcher Fahrzeuge wurden bislang Anträge für eine Umwelt-
prämie beantragt (unter Angabe der folgenden Merkmale und der Zahl der
jeweils neu angeschafften Fahrzeuge):

a) Marke,

b) Fahrzeugtyp (nicht nur Modelle angeben),

c) Normverbrauch und

d) welche Abgasnorm wird eingehalten?

2. Für welche Altfahrzeuge liegen Verwertungsnachweise im Zuge von An-
trägen zur Umweltprämie vor (unter Angabe der folgenden Merkmale und
der Zahl der betreffenden Fahrzeuge):

a) Marke,

b) Fahrzeugtyp (nicht nur Modelle angeben),

c) Normverbrauch (so weit dafür Angaben vorliegen) und

d) welche Abgasnorm wird eingehalten?

* Wird nach Vorliegen der lektorierten Druckfassung durch diese ersetzt.
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Informationen über die Fragen 1a, 1b und 2a, 2b liefert das in der Anlage beige-
fügte Datenmaterial des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle. Sie
enthält eine Auflistung der verschrotteten Altfahrzeuge und der mit der Um-
weltprämie erworbenen Neufahrzeuge nach Herstellern und Modellen.

Hinsichtlich einer Evaluierung der Richtlinie zur Förderung des Absatzes von
Personenkraftwagen (Umweltprämie) ist grundsätzlich darauf hinzuweisen,
dass das Antrags- und Bearbeitungsverfahren aufgrund der von Beginn an
enormen Resonanz ein Massen-Verfahren ist. Um zügig administrierbar zu
sein, wurde es möglichst einfach gestaltet.

Aus diesem Grund wurde auf eine Erfassung von Angaben, die nicht in unmit-
telbarem Zusammenhang mit den Förderbedingungen stehen, verzichtet.
Hierzu zählt mit Blick auf die Fragen 1c, 1d und 2c, 2d u. a. der CO2-Ausstoß,
der keine Vorgabe des Koalitionsausschusses am 14. Januar 2009 war und in
Folge dessen nicht Gegenstand der Förderrichtlinie ist.

Auf den Antragsformularen des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkont-
rolle werden daher nur die Hersteller und das Modell erfasst, nicht aber eine
weiter gehende Aufschlüsselung nach Varianten und Versionen, die für die Zu-
ordnung von CO2-Werten und Angaben zum Kraftstoffverbrauch erforderlich
wäre. Im Übrigen sind die Antworten der Antragsteller sehr häufig nur in Be-
zug auf den Hersteller präzise, aber schon nicht mehr im Hinblick auf weitere
Modellspezifikationen. Häufig wird die Bezeichnung „sonstiges“ durch die An-
tragsteller eingetragen.

In der Gliederung der erfassten Personenkraftwagen auf Modellebene (siehe
Anlage zu Fragen 1 und 2 sind alle Kraftstoffarten vertreten. Deshalb ist eine
Aussage über das Emissionsverhalten der Fahrzeuge nicht möglich.

3. In welchem Jahr wurden die Altfahrzeuge, für die im Zuge von Anträgen
zur Umweltprämie Verwertungsnachweise eingereicht wurden, erstmals
zugelassen (bitte Zahl der jeweils betroffenen Fahrzeuge pro Zulassungs-
jahr angeben)?

Angaben über das Jahr der Erstzulassung der verschrotteten Altfahrzeuge sind
in der Anlage zu Frage 3 erhältlich.
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Anlage 1 zu den Fragen 1,, 1b, 2a und 2b
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Anlage 2 zu Frage 3
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